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Datum 27.09 2023 

Name Jasmine Tyree

Stadtverwaltung Aalen 
Amt für Tiefbau und Mobilität 
z. HÜ. Herrn Fiedler

Aktenzeichen RPS14-2207-4/345/14

Durchwahl 0711 904-11412

(Bitte bei Antwort angeben)

Marktplatz 30 
73430 Aalen

Stadt Heubach 
Hauptstraße 53 
73540 Heubach

Stadt Oberkochen 
Eugen-Bolz-Platz 1 
73447 Oberkochen

Böbingen an der Rems 
Römerstraße 2 
73560 Böbingen

Gemeindeverwaltung Mutlangen 
Hauptstraße 22 
73557 Mutlangen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung aufgrund von § 25 Gesetz über kommunale Zu
sammenarbeit (GKZ)
Förderantragscluster nach Gigabit-RL 2.0 - Programm graue Flecken

Sehr geehrte Damen und Herren,

die zwischen der Stadt Aalen und den Städten und Gemeinden Heubach, Oberko
chen, Böbingen und Mutlangen am 19.09. und 20.09.2023 abgeschlossene öffentlich- 
rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Förderantragsclusters „Clus-
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ter Mitte“ zur Übertragung der Durchführung des Förderantragsverfahrens einschließ
lich der Ausbezahlung der Fördermittel auf die Große Kreisstadt Aalen als durchfüh
rende Gemeinde wird gemäß § 25 Abs. 5 i. V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ genehmigt.

Der Wortlaut der Vereinbarung ist zusammen mit dieser Genehmigung von den Be
teiligten jeweils in ihren Bekanntmachungsorganen öffentlich bekanntzumachen.

Die Vereinbarung wird am Tage nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung 
rechtswirksam, §. 25 Abs. 6 GKZ.

Das Regierungspräsidium bittet um Übersendung von Bekanntmachungsnachweisen.

Mit freundlichen Grüßen
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